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Leitbild der Unia
Vom Kongress angenommen am 10.10.2008

1. Unser Selbstverständnis

Die Unia vertritt und fördert die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, 
beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer:innen. Sie steht ein 
für die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf, Familie und 
Gesellschaft.

Die Unia ist eine engagierte und kämpferische Gewerkschaft, welche sich 
in allen Fragen der Branchen- und GAV-Politik mit hoher Fachkompetenz, 
grossem gewerkschaftlichem Know-how und Verhandlungskönnen für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen engagiert und wenn nötig auch die 
Konfrontation mit den Arbeitgebern nicht scheut.

Die Unia engagiert sich für die berufliche Aus- und Weiterbildung ihrer Mit-
glieder.

Die Unia ist eine erfolgreiche Gewerkschaft – jung, dynamisch und 
zunehmend auch weiblich. Frauen und Männer, Schweizer:innen und 
Migrant:innen, Junge und ältere Arbeitnehmende fühlen sich gleicherma-
ssen vertreten und zu Hause in der Unia. Diese gewerkschaftliche Heimat 
findet ihren Ausdruck auch in gemeinsamen kulturellen Anlässen.

2. Unsere Werte

Die Unia vertritt die Werte der Solidarität, der Gleichheit, der Freiheit, des 
Friedens und der Nachhaltigkeit. Sie verteidigt die demokratischen und 
sozialen Grundrechte für alle und kämpft für deren Ausweitung, unabhängig 
des Geschlechts, der sozialen Stellung oder der Herkunft, der Sprache und 
des Alters. Darum setzt sich die Unia für die weltweite Durchsetzung der 
Arbeits- und Gewerkschaftsrechte ein – solidarisch und Hand in Hand mit 
der europäischen und globalen Gewerkschaftsbewegung. Die Unia strebt 
eine Gesellschaft in einer gerechteren Welt an, in der nicht mehr das Kapi-
tal, sondern die sozialen Bedürfnisse der Menschen im Zentrum stehen. 
Dafür arbeitet sie mit fortschrittlichen Bewegungen, Gruppen und Parteien 
zusammen. Sie setzt sich ein für eine Gesellschaft, in der die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie möglich ist.
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3. Unsere Mitglieder

Die Unia ist eine demokratische Mitgliederorganisation, in der die Mitglie-
der über die wichtigen politischen und strategischen Fragen entscheiden. 
Engagierte Mitglieder und Vertrauensleute sind die Voraussetzung für 
erfolgreiche gewerkschaftliche und politische Kampagnen. Und erfolgreiche 
gewerkschaftliche und politische Kampagnen machen die Unia für die Mit-
glieder attraktiv. Die Unia organisiert als interprofessionelle Gewerkschaft 
Arbeitnehmende in Industrie, Gewerbe, Bau und privaten Dienstleistungen 
wie auch Nichterwerbstätige sowie Rentner:innen.

4. Unsere Mitarbeitenden

Die Unia beschäftigt motivierte und engagierte Mitarbeitende. Diese ver-
fügen über grosses Wissen und hohe Kompetenz bei der Ausübung der 
gewerkschaftlichen Aufgaben, vor allem bei der Unterstützung und Betreu-
ung der Mitglieder und der Vertrauensleute in den Betrieben, bei der Gewin-
nung neuer Mitglieder, bei der Führung von Kampagnen, beim Aushandeln 
von Gesamtarbeitsverträgen auf Branchen- und Betriebsebene sowie bei 
der Leistungserbringung in der Arbeitslosenkasse.

Die Unia fördert und qualifiziert ihre Angestellten mittels einer soliden 
gewerkschaftlichen Grundausbildung sowie einer permanenten gewerk-
schaftlichen und fachspezifischen Weiterbildung.

5. Unsere Ziele und Mittel

Wesentliche Ziele der Unia sind bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
Der Kampf dafür beruht auf drei Pfeilern: Die Unia kämpft für fortschrittliche 
Gesamtarbeitsverträge, nimmt Einfluss auf die sozial- und gesellschaftspoli-
tisch relevante Gesetzgebung und bietet ihren Mitgliedern mit professionel-
len Dienstleistungen zusätzliche Sicherheit und Schutz.

Die Unia ist initiativ, kampagnenfähig und in allen Landesteilen aktionsfähig.

6. Unsere Organisation

Die Unia will den Organisationsgrad in allen relevanten Branchen des priva-
ten Sektors verstärken und ihren Mitgliederbestand laufend deutlich erhö-
hen und sich im Tertiärbereich zu einer starken und einflussreichen gewerk-
schaftlichen Kraft entwickeln. Zudem will die Unia den Frauenanteil bei den 
Mitgliedern und bei den Mitarbeitenden steigern. Die Unia richtet alle Pro-
zesse und Aktivitäten konsequent auf die Mitgliederentwicklung (Mitglieder-
gewinnung, Mitgliederbindung und Mitgliederbeteiligung) aus, mit dem Ziel, 
wirksam die Durchsetzung der sozialen Gerechtigkeit zu erreichen.
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Statuten

I. Name und Sitz
Art. 1 Name und Sitz

1 Die Gewerkschaft Unia (Syndicat Unia, Sindacato Unia, nachfolgend 
kurz «Unia») ist eine Organisation der Arbeitnehmenden der Schweiz. 
Die Unia ist ein Verein gemäss Schweizerischem Zivilgesetzbuch (Art. 
60 und 61 ZGB) und eine gemeinnützige Organisation.

2 Der Hauptsitz der Unia befindet sich in Bern.
3 Die Unia ist Mitglied des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 

(SGB) und kann Mitglied der verwandten Berufsinternationalen sein.

Art. 2 Unabhängigkeit

Die Unia ist konfessionell neutral und parteipolitisch unabhängig.

II. Zweck und Organisationsbereich
Art. 3 Zweck

1 Die Unia vertritt und fördert die sozialen, wirtschaftlichen, politi-
schen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer:innen. 
Sie steht ein für die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann, 
vor allem in Bezug auf Arbeit, Lohn, Ausbildung, Familie und Gesell-
schaft.

2 Die Unia vertritt dabei die Werte der Solidarität, der Gleichheit, der 
Freiheit, des Friedens und der Nachhaltigkeit. Sie verteidigt die demo-
kratischen und sozialen Grundrechte für alle und setzt sich für Soli-
darität unter den Arbeitnehmenden ein, unabhängig des Geschlechts, 
der sozialen, nationalen oder ethnischen Herkunft, der Sprache und 
des Alters. Die Unia kämpft gegen jede Form von Diskriminierung. 
Sie strebt eine Gesellschaft in einer gerechteren Welt an, in der nicht 
mehr das Kapital, sondern die sozialen Bedürfnisse der Menschen 
im Zentrum stehen. Sie setzt sich ein für eine Gesellschaft, in der die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich ist.
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3 Die Unia setzt zur Erreichung ihrer Ziele die Mittel des gemeinsa-
men Kampfes, der kollektiven Verhandlung und der solidarischen 
Unterstützung ein. Ihr Engagement für bessere Lebens- und Arbeits-
bedingungen beruht auf drei Pfeilern: Sie kämpft für fortschrittliche 
Gesamtarbeitsverträge; sie nimmt darüber hinaus Einfluss auf die 
sozial- und gesellschaftspolitisch relevante Gesetzgebung; und sie 
bietet ihren Mitgliedern zusätzliche Sicherheit und Schutz mittels pro-
fessionellen Dienstleistungen.

4 Im Sinne dieser Zielsetzungen gibt sich die Unia ein Leitbild.

Art. 4 Organisationsbereich

Die Unia organisiert als interprofessionelle Gewerkschaft Arbeitnehmen-
de in Industrie, Gewerbe und Bau, privaten Dienstleistungen und Land-
wirtschaft ungeachtet ihres beruflichen und betrieblichen Status, sowie 
Nichterwerbstätige und Rentner:innen.

III. Mitgliedschaft
Art. 5 Beitritt

1 Mitglied der Unia können alle Personen gemäss Art. 4 werden.
2 Die Delegiertenversammlung legt im Reglement «Beiträge und Leis-

tungen» fest, unter welchen Bedingungen auch andere Personen der 
Unia beitreten können.

3 Die Region entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder. Sie kann 
eine Person ohne Begründung ablehnen. Die betroffene Person kann 
eine Ablehnung an den Zentralvorstand weiterziehen, welcher endgül-
tig entscheidet.

4 Mitglieder von anderen Organisationen, mit welchen die Unia Zusam-
menarbeitsverträge abschliesst, können auch bei der Unia Mitglied 
sein. Ihre Rechte und Pflichten sind vertraglich zu regeln.

5 Jedem Mitglied wird jährlich ein Mitgliedschaftsausweis ausgestellt.
6 Durch seine Beitrittserklärung anerkennt das Mitglied die Bestim-

mungen der Statuten, Reglemente, Ausführungsbestimmungen und 
Beschlüsse.
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Art. 6 Übertritt

1 Personen, die aus Gewerkschaften, die dem SGB angeschlossen 
sind, in die Unia übertreten, werden die Mitgliedschaftsjahre in sol-
chen Gewerkschaften voll angerechnet.

2 Der Übertritt von anderen in- und ausländischen Arbeitnehmerorga-
nisationen wird in Gegenseitigkeitsabkommen geregelt. Die Delegier-
tenversammlung kann im Reglement «Beiträge und Leistungen» die 
Einzelheiten regeln.

Art. 7 Regions- und Sektionszugehörigkeit

Jedes Mitglied gehört derjenigen Region und – soweit bestehend – der-
jenigen Sektion an, in welcher es seine Erwerbstätigkeit ausübt. Die 
Delegiertenversammlung kann im Reglement «Beiträge und Leistungen» 
Ausnahmen vorsehen.

Art. 8 Sektorzugehörigkeit

Jedes Mitglied ist demjenigen Sektor zugeteilt, zu dem es aufgrund 
seiner aktuellen Branchenzugehörigkeit oder seiner Berufsbildung oder 
-erfahrung gehört.

Art. 9 Austritt

1 Der Austritt aus der Unia kann nur auf das Ende eines Kalenderjah-
res unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs 
Monaten erfolgen. Die Kündigung muss spätestens bis 30. Juni (Post-
stempel) mit eingeschriebenem Brief an die zuständige Region resp. 
Sektion erfolgen. Bei Lehrabgängern ist die Kündigung im Jahre des 
Abgangs/Abschlusses mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
auf Ende des gleichen Jahres möglich. Der Übertritt in eine andere 
Gewerkschaft des SGB bei entsprechendem Branchenwechsel ist 
jederzeit möglich.

2 Kollektivkündigungen sind ungültig.
3 Austretende Mitglieder sind bis zum Ende der Kündigungsfrist bei-

tragspflichtig. Die Delegiertenversammlung kann im Reglement «Bei-
träge und Leistungen» Ausnahmen oder Erleichterungen vorsehen.

4 Mit dem Austritt erlöschen alle Rechte und Ansprüche des Mitglieds 
an die Gewerkschaft.
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Art. 10 Ausschluss

1 Ein Mitglied kann aus der Unia ausgeschlossen werden, wenn es 
gegen die Statuten der Unia oder die Beschlüsse der zuständigen 
Organe in schwerwiegender Weise verstösst oder durch sein Verhal-
ten der Unia oder deren Mitgliedern Schaden zufügt.

2 Der Antrag auf Ausschluss wird von der zuständigen Sektion oder 
Region über den Regionalvorstand gestellt. Der Ausschluss wird vom 
Zentralvorstand beschlossen. Liegen besondere Umstände vor, kann 
der Zentralvorstand den Ausschluss von sich aus beschliessen.

3 Das ausgeschlossene Mitglied kann innert 30 Tagen ab Mitteilung 
des Entscheides den Ausschluss schriftlich und begründet bei der 
Geschäftsleitung zuhanden der Delegiertenversammlung anfechten. 
Das Mitglied wird auf Verlangen von einem Ausschuss der Delegier-
tenversammlung persönlich angehört. Die Delegiertenversammlung 
entscheidet endgültig.

IV. Leistungen und Beiträge
Art. 11 Mitgliederbeiträge

1 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Unia bei allen Mitgliedern Bei-
träge, die grundsätzlich nach dem Einkommen abgestuft sind. Die Ein-
zelheiten über die Staffelung und den Einzug der Beiträge regelt die 
Delegiertenversammlung im Reglement «Beiträge und Leistungen». Es 
besteht eine gesamtschweizerisch verbindliche Beitragsordnung.

2 Die Delegiertenversammlung setzt die Höhe der Beiträge fest. Diese 
werden in den Publikationsorganen veröffentlicht.

3 Zur Deckung bestimmter, ausserordentlicher Aufwendungen der Unia, 
so beispielsweise zur Bereitstellung von dringend benötigten, zusätzli-
chen Mitteln für Arbeitskämpfe, kann die Delegiertenversammlung die 
Erhebung von zeitlich begrenzten Extrabeiträgen beschliessen.

4 Wer mit der Beitragszahlung mehr als drei Monate im Rückstand ist, 
verliert jeden Anspruch auf individuelle, statutarische oder reglemen-
tarische Leistungen. Einzelheiten und Ausnahmen werden von der 
Delegiertenversammlung im Reglement «Beiträge und Leistungen» 
geregelt.
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Art. 12 Individuelle Leistungen

Die Unia sorgt dafür, dass ihren Mitgliedern individuelle Leistungen 
insbesondere in den Bereichen Bildung, Beratung und Rechtsschutz 
zukommen. Umfang, Voraussetzungen und Verfahren werden von der 
Delegiertenversammlung im Reglement «Beiträge und Leistungen» fest-
gelegt.

Art. 13 Sozialinstitutionen und Stiftungen

Die Unia kann selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Trägern  
Sozialinstitutionen, insbesondere in der Form von Stiftungen, unterhal-
ten.

Art. 14 Publikationen

Die Unia gibt Publikationen heraus, die für die Mitglieder und generell 
für die Arbeitnehmenden bestimmt sind. Die Delegiertenversammlung 
bestimmt die offiziellen Publikationsorgane der Unia.

V. Vertragspolitik und Arbeitskämpfe
Art. 15 Gesamtarbeitsverträge

1 Über Abschluss, Inhalt, Kündigung und Erneuerung aller Verträge 
(betriebliche, lokale, kantonale, regionale, branchen- und landesweite 
Verträge) entscheiden die hierfür zuständigen Branchenkonferenzen 
oder Berufs- bzw. Betriebsgruppen gemäss dem Organisationsregle-
ment des zuständigen Sektors. Sie orientieren sich dabei an den von 
der Delegiertenversammlung definierten vertragspolitischen Leitlinien 
und der durch die Sektoren formulierten Vertragspolitik.

2 Die folgenden Gesamtarbeitsverträge bedürfen der Ratifizierung 
durch den Zentralvorstand der Unia:

       Gesamtarbeitsverträge, bei denen ein Gesuch um Allgemeinver-
bindlicherklärung vorgesehen ist;

       Gesamtarbeitsverträge, gegen deren Ratifizierung durch einen Sek-
tor und/oder – bei regionalen Verträgen – durch eine Region Ein-
sprache erhoben wurde;

       Gesamtarbeitsverträge, die finanzielle Verpflichtungen beinhalten, 
die das Budget des Sektors übersteigen.

3 Alle Gesamtarbeitsverträge, die nicht von einer Branchenkonferenz 
oder einer anderen repräsentativen Versammlung oder in einer 
Abstimmung der betroffenen Mitglieder beschlossen wurden, bedür-
fen der Behandlung durch den Zentralvorstand und der Ratifizierung 
durch die nationale Delegiertenversammlung.
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4 Alle übrigen Gesamtarbeitsverträge werden abschliessend durch 
die jeweiligen Sektorleitungen ratifiziert. Sie sind verpflichtet, die 
Geschäftsleitung und den Zentralvorstand regelmässig über die 
Verhandlungen und die Bewegungsführung zu informieren. Der Zent-
ralvorstand, die Geschäftsleitung und die Sektorleitungen sind zum 
Abschluss von Vereinbarungen zur gemeinsamen Durchführung von 
Gesamtarbeitsverträgen im Sinne von Art. 357b des Obligationen-
rechts befugt.

5 Der Zentralvorstand entscheidet über den Abschluss internationaler 
Vereinbarungen und über Schiedsverträge, die nicht üblicherweise in 
Gesamtarbeitsverträgen enthalten sind.

Art. 16 Kollektive Arbeitskonflikte

1 Für die Gewerkschaft Unia sind bei Kollektivkonflikten, Arbeitsnieder-
legungen und andere kollektive Kampfmassnahmen legitime Mittel 
zur Durchsetzung der Interessen der Arbeitnehmer:innen.

2 Der Entscheid, Kampfmassnahmen zu ergreifen oder zu beenden, 
liegt bei den betroffenen Gewerkschaftsmitgliedern und den zuständi-
gen Gremien der Unia.

3 Unia-Mitglieder, welche sich an den beschlossenen Streiks beteiligen, 
haben Anrecht auf angemessene Streikentschädigungen.

4 Die Delegiertenversammlung legt in einem spezifischen Reglement 
die weiteren Zuständigkeiten und Verfahren zur Auslösung von Kampf-
massnahmen sowie die Rechte und Pflichten (einschliesslich der 
Streikentschädigung) der betroffenen Mitglieder fest.

VI. Gewerkschaftsorgane

A. Grundsätze

Art. 17 Organe der Unia

Organe der Gewerkschaft Unia sind:
1. die Urabstimmung
2. der Kongress
3. die Delegiertenversammlung (DV)
4. die Beschwerdekommission (BK) der Delegiertenversammlung
5. der Zentralvorstand (ZV)
6. die Geschäftsleitung (GL)
7. die Geschäftsleitung und Regiosekretär:innen (GL-RS)
8. die Regionen und Sektionen
9. die Sektoren und Branchen

 10. die Interessengruppen
11. die Revisionsstelle
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Art. 18 Grundsätze für die Zusammensetzung der Organe

1 Die Zusammensetzung der regionalen Delegierten des Kongresses 
und der Delegiertenversammlung soll die Zusammensetzung der  
Mitgliedschaft insbesondere bezüglich Branchen, Nationalität,  
Alter sowie die Strukturen in den Regionen widerspiegeln, wobei  
die Rentner:innen durch die 14 Kongress-Delegierten gemäss  
Art. 24 Abs. 3 bzw. die sechs DV-Delegierte gemäss Art. 27 Abs. 3 
vertreten sind.

2 Mindestens 33 % der stimmberechtigten Delegierten und 
Vertreter:innen im Kongress, in der DV, im ZV und in der GL müssen 
Frauen sein. In den Organen der Sektoren und Branchen sind Frauen 
und Männer gemäss ihrem Anteil in der entsprechenden Beschäftig-
tengruppe vertreten.

3 In den Organen der Regionen sind Frauen zu mindestens 25 % ver-
treten.

Art. 19 Gleichstellung von Frau und Mann

Alle Leitungsorgane der Unia sind verantwortlich für die Verbesse-
rung der Vertretung der Frauen in der Gewerkschaft und unter den 
Gewerkschaftssekretär:innen. Die Geschäftsleitung und die Regioleitun-
gen haben darüber zweijährlich Bericht an die Delegiertenversammlung 
zu erstatten.

Art. 20 Stellung von Migrantinnen und Migranten

Alle Leitungsorgane der Unia sind verantwortlich für die Verbesserung 
der Vertretung der Migrant:innen in der Gewerkschaft und unter den 
Gewerkschaftssekretär:innen. Die Geschäftsleitung und die Regioleitun-
gen haben darüber zweijährlich Bericht an die Delegiertenversammlung 
zu erstatten.

Art. 21 Grundsätze für Wahlen und Abstimmungen

Soweit in diesen Statuten oder den Reglementen nichts anderes festge-
legt ist, werden Wahlen und Abstimmungen in der Regel offen durchge-
führt. Die Delegiertenversammlung bestimmt im Organisationsreglement 
weitere Einzelheiten.
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B. Urabstimmung

Art. 22 Urabstimmung

1 Der schriftlichen Stimmabgabe durch die Gesamtmitgliedschaft der 
Unia (Urabstimmung) können wichtige Sachentscheidungen des Kon-
gresses und der Delegiertenversammlung unterbreitet werden, wenn 
dies von mindestens zwei Dritteln der Kongress-Delegierten (bei 
Entscheiden des Kongresses) oder von mindestens zwei Dritteln der 
DV-Delegierten (bei Entscheiden der Delegiertenversammlung) unmit-
telbar nachdem der Entscheid gefällt ist, verlangt wird.

2 Die Urabstimmung wird von der Geschäftsleitung durchgeführt und 
innert 60 Tagen nach der Antragstellung abgeschlossen.

3 Eine Vorlage gilt als angenommen, wenn sie die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen auf sich vereint.

C. Kongress

Art. 23 Einberufung

1 Der Kongress ist das oberste Organ der Unia. Der ordentliche Kon-
gress findet alle vier Jahre statt.

2 Ausserordentliche Kongresse können durch die Delegiertenversamm-
lung einberufen werden. Sie ist dazu verpflichtet, wenn dies unter 
Angabe der Kongressthemen schriftlich von zwei Dritteln der Regio-
nen oder von einem Fünftel aller Mitglieder verlangt wird.

3 Der ordentliche Kongress muss mindestens sechs Monate, ein 
ausserordentlicher mindestens drei Monate im Voraus angekündigt 
werden. Weitere Einzelheiten der Organisation und Durchführung legt 
die Delegiertenversammlung im Organisationsreglement fest.

Art. 24 Zusammensetzung

1 Der Kongress wird aus Delegierten der Regionen, der Sektoren und 
der Interessengruppen gebildet. Als Delegierte sind nur Mitglieder 
wählbar, die der Unia im Zeitpunkt ihrer Wahl seit mindestens einem 
Jahr angehören und nicht in einem Anstellungsverhältnis zur Unia ste-
hen.

2 Jede Region hat Anspruch auf eine/n Delegierte/n sowie je eine/n 
weitere/n Delegierte/n für je 600 Mitglieder. Die Delegiertenver-
sammlung legt im Organisationsreglement fest, nach welchen Regeln 
und für welchen Zeitpunkt die massgebende Zahl der Mitglieder 
bestimmt wird. Mindestens 33 % der regionalen Delegierten müssen 
Frauen sein. Umfassen die Delegationen weniger als vier Personen 
jedoch mehr als eine Person, muss mindestens eine Frau vertreten 
sein.
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3 Jede Interessengruppe hat Anspruch auf je 14 Delegierte.
4 Jeder Sektor hat Anspruch auf je sechs Delegierte.
5 Die Kongressdelegierten werden von den zuständigen Organen vor 

jedem ordentlichen Kongress für die Zeit bis zum nächsten ordentli-
chen Kongress gewählt. Vor ausserordentlichen Kongressen finden 
lediglich Ersatzwahlen für aus- oder zurückgetretene Delegierte statt.

6 Die Mandatsprüfungskommission, bestehend aus je einem Mitglied 
jedes Sektors und jeder Interessengruppe sowie vier Mitgliedern des 
Zentralvorstandes, wacht über die Einhaltung der Wählbarkeitsvor-
aussetzungen aller Delegierten und der Grundsätze über die Zusam-
mensetzung der Delegierten (Art. 18). Stellt sie bei der Zusammen-
setzung der regionalen Delegierten schwerwiegende Verstösse fest, 
kann sie von der betreffenden Region eine Neuwahl der Delegierten 
verlangen. Liegt auch nach einer Neuwahl noch ein schwerwiegender 
Verstoss vor, so beantragt sie dem Zentralvorstand den Entzug des 
Vertretungsrechts der jeweiligen Region. Der Zentralvorstand ent-
scheidet endgültig. Einzelheiten bestimmt die Delegiertenversamm-
lung im Organisationsreglement.

7 Die Mitglieder des Zentralvorstandes und der Geschäftsleitung  
nehmen am Kongress mit beratender Stimme teil.

8 Der Kongress wird durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten  
geleitet, welche Stellvertretungen bestimmen kann. Die Einzelheiten 
werden im Organisationsreglement festgelegt.

Art. 25 Antragsrecht

Die Regionen und die Sektionen durch ihre Regionen, die Sektoren, die 
Branchen durch ihre Sektoren, die Interessengruppen, die Delegier-
tenversammlung, der Zentralvorstand und die Geschäftsleitung sind 
berechtigt, dem Kongress Anträge und Wahlvorschläge für alle vom 
Kongress gewählten Organe zu unterbreiten, soweit die Statuten keine 
Einschränkung vorsehen. Anträge zu eigenständigen Geschäften und 
Wahlen sind bei ordentlichen Kongressen mindestens drei Monate vor 
dem Kongress einzureichen. Bei ausserordentlichen Kongressen wird 
diese Frist auf zwei Monate verkürzt. Das Weitere regelt die Delegierten-
versammlung im Organisationsreglement.

Art. 26 Aufgaben

1 Der Kongress erfüllt insbesondere die folgenden Aufgaben:
 1.  Beschlussfassung über das Leitbild der Unia;
 2.  Festlegung der Ziele und Grundsätze der Vertrags- und der übri-

gen Gewerkschaftspolitik;
 3. Verabschiedung der Zielsetzungen für die Kongressperiode;
 4.    Genehmigung des Tätigkeitsberichtes der Geschäftsleitung;
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5. Genehmigung und Änderung der Statuten;
6.  Behandlung von weiteren Anträgen und Beschlussfassung darü-

ber;
7.   Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten oder eines Co-

Präsidiums; der Kongress kann aus den Geschäftsleitungsmit-
gliedern einen oder mehrere Vizepräsidenten:innen wählen;

8.  Wahl der/des Finanzverantwortlichen;
9.   Wahl der weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung. Der Kongress

bestimmt für die folgende Kongressperiode die Zahl der Mitglie-
der der Geschäftsleitung innerhalb einer möglichen Bandbreite
von sieben bis neun Mitgliedern;

10.  Wahl der Mitglieder des Zentralvorstandes (Art. 32 Abs. 1).
2 Die Wahlen finden grundsätzlich nur an ordentlichen Kongressen 

statt. Die vom Kongress gewählten Organe werden für die Zeit bis 
zum nächsten ordentlichen Kongress gewählt. Der ordentliche Kon-
gress kann ausnahmsweise im Voraus eine kürzere Amtszeit festle-
gen.

D. Delegiertenversammlung (DV)

Art. 27 Zusammensetzung

1 Die Delegiertenversammlung (DV) wird aus Delegierten der Regionen, 
der Sektoren und der Interessengruppen gebildet. Als Delegierte  
sind nur Mitglieder wählbar, die der Unia im Zeitpunkt ihrer Wahl seit 
mindestens einem Jahr angehören und nicht in einem Anstellungs-
verhältnis zur Unia stehen.

2 Jede Region hat Anspruch auf eine/n Delegierte/n sowie je eine/n 
weitere/n Delegierte/n für je 2000 Mitglieder. Die massgebende  
Zahl der Mitglieder wird nach den für die Kongressdelegierten gelten-
den Regeln bestimmt. Mindestens 33 % der regionalen Delegierten 
müssen Frauen sein. Umfassen die Delegationen weniger als vier 
Personen jedoch mehr als eine Person, muss mindestens eine Frau 
vertreten sein.

3 Jede Interessengruppe hat Anspruch auf je sechs Delegierte.
4 Jeder Sektor hat Anspruch auf je drei Delegierte.
5 Die Delegierten werden nach jedem ordentlichen Kongress von den 

zuständigen Organen für die Dauer von vier Jahren gewählt.
6 Jede Region, jeder Sektor und jede Interessengruppe wählt mindes-

tens zwei Stellvertreter:innen.
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7 Die Mandatsprüfungskommission (vgl. Art. 24 Abs. 6) wacht über 
die Einhaltung der Wählbarkeitsvoraussetzungen aller Delegierten 
und die Zusammensetzung der Delegierten (Art. 18). Stellt sie bei 
der Zusammensetzung der regionalen Delegierten schwerwiegende 
Verstösse fest, kann sie von der betreffenden Region eine Neuwahl 
der Delegierten verlangen. Liegt auch nach einer Neuwahl noch ein 
schwerwiegender Verstoss vor, so beantragt sie dem Zentralvorstand 
den gesamthaften Entzug des Vertretungsrechts der Region. Der Zen-
tralvorstand entscheidet endgültig. Die Einzelheiten werden im Organi-
sationsreglement festgelegt.

8 Die Mitglieder des Zentralvorstandes und der Geschäftsleitung neh-
men an der Delegiertenversammlung mit beratender Stimme teil.

Art. 28 Antragsrecht

Die Regionen und die Sektionen durch ihre Regionen, die Sektoren, 
die Branchen durch ihre Sektoren, die Interessengruppen, der Zentral-
vorstand und die Geschäftsleitung sind berechtigt, der Delegiertenver-
sammlung Anträge und Wahlvorschläge für alle von der Delegiertenver-
sammlung gewählten Organe zu unterbreiten.

Art. 29 Aufgaben

1 Die Delegiertenversammlung tritt zweimal pro Jahr zu einer ordent-
lichen Tagung zusammen. Weitere Tagungen können auf schriftli-
ches Begehren eines Fünftels der Delegierten oder aufgrund eines 
Beschlusses des Zentralvorstandes durch den Zentralvorstand ange-
setzt werden.

2 Die Delegiertenversammlung erfüllt die folgenden Aufgaben:
1  Diskussion der Grundzüge der Vertragspolitik unter Berücksichti-

gung der Autonomie der Branchen;
2  Verabschiedung und Bilanzierung der Jahresziele, welche den 

Rahmen für die Zielsetzungsprozesse der Organisationseinheiten 
(Regionen, Sektoren, Interessengruppen) unter Berücksichtigung 
der sozioökonomischen Realität in den Regionen bilden, sowie 
Abnahme des Rechenschaftsberichtes der Geschäftsleitung;

3  Stellungnahme zu aktuellen gewerkschaftspolitischen Fragen und 
zu eidgenössischen Abstimmungen sowie Entscheide über die 
Lancierung von gesamtschweizerischen Initiativen und Referen-
den und Petitionen;

4  Überwachung der Einhaltung von Kongressbeschlüssen durch 
Zentralvorstand und Geschäftsleitung;

5  Festsetzung der Mitgliederbeiträge (Art. 11);
6 Abnahme von Jahresrechnung und Budget;
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7  Ersatzwahlen von sämtlichen normalerweise vom ordentlichen 
Kongress gewählten Organen (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 7.–10.) bis zum 
nächsten ordentlichen Kongress;

8  Abwahl von Mitgliedern der Geschäftsleitung, sofern dies von 
der Hälfte aller Regionen, von mindestens einem Drittel der DV-
Delegierten, vom Zentralvorstand oder von der Geschäftsleitung 
schriftlich beantragt wird. Eine Abwahl erfolgt nur, wenn mindes-
tens zwei Drittel aller Delegierten zustimmen;

9  Abwahl von den übrigen Mitgliedern des Zentralvorstandes, 
sofern dies von einer regionalen Delegiertenversammlung, einer 
Delegiertenversammlung eines Sektors, einer Interessengruppe 
oder der Geschäftsleitung beantragt wird;

10  Wahl der Mitglieder der Beschwerdekommission auf Antrag des 
Zentralvorstandes;

11  Wahl der Revisionsstelle auf Antrag des Zentralvorstandes;
12  Ratifikation von Zusammenarbeitsverträgen mit anderen Organi-

sationen gemäss Art. 5;
13  Beschlussfassung über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen-

den Reglemente;
14  Genehmigung von Reglementen, soweit dies in den Statuten vor-

gesehen ist;
15  Bestimmung der offiziellen Publikationsorgane gemäss Art. 14;

 16  Entscheid über die Anfechtung von Ausschlüssen gemäss Art. 10.
3 Die Delegiertenversammlung kann zur Vorbereitung einzelner 

Geschäfte Ausschüsse bilden.

E. Beschwerdekommission der Delegiertenversammlung (BK)

Art. 30 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Beschwerdekommission (BK) wird von der 
Delegiertenversammlung im Reglement «Organisation und Aufgaben der 
BK» bestimmt.

Art. 31 Zuständigkeit

1 Die BK behandelt Beschwerden von Mitgliedern wegen Verletzung 
ihrer statutarischen oder reglementarischen Rechte durch Unia-Orga-
ne. Ausgenommen sind Beschwerden gegen Beschlüsse des Kongres-
ses und der Delegiertenversammlung sowie andere Beschlüsse, die 
durch die Statuten oder Reglemente einer anderen Instanz zur defini-
tiven Entscheidung zugewiesen werden.

2 Das Beschwerdeverfahren wird von der Delegiertenversammlung im 
Reglement «Organisation und Aufgaben der BK» geregelt.



18

F. Zentralvorstand (ZV)

Art. 32 Zusammensetzung

1 Der Zentralvorstand (ZV) ist das strategische Führungsorgan der Unia 
und setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
      den Mitgliedern der Geschäftsleitung; 
    den vom Kongress in den Zentralvorstand gewählten 
Regiosekretär:innen sowie einem gewählten Basismitglied und 
einer Stellvertreter:in ebenfalls aus der Basis pro Region, wobei 
einer der beiden Sitze durch eine Frau zu besetzen ist; 

    je zwei gewählten Basismitgliedern – wovon jeweils mindestens 
eine Frau – für jeden Sektor und jede Interessengruppe (IG Migra-
tion: 4).

    der Leiterin resp. des Leiters der Arbeitslosenkasse Unia.
Für die Basismitglieder sind Stellvertreter:innen zu wählen. Bei Abwe-
senheit eines/r ZV-Delegierten geht sein/ihr Stimmrecht an den/die 
Stellvertreter:in über.
Die in den Zentralvorstand delegierten Basismitglieder und ihre 
Stellvertreter:innen müssen vom jeweils obersten Milizorgan ihrer 
Organisationseinheit dem Unia-Kongress zur Wahl vorgeschlagen wer-
den. 

2 Wenn der Frauenanteil im ZV den statutarischen Mindestanteil unter-
schreitet, dann muss die DV eine Zuwahl vornehmen.

3 Der Zentralvorstand tritt auf Einladung durch die Geschäftsleitung 
mindestens vier Mal pro Jahr zusammen. Bei Bedarf kann die 
Geschäftsleitung zu zusätzlichen Sitzungen einladen oder eine  
Sitzung absagen. 
Die Traktanden und sämtliche Dokumente werden den ZV-Mitgliedern 
und ihren Stellvertreter:innen in den Sprachen Deutsch, Französisch 
und Italienisch mit genügender Vorlaufzeit vorgelegt.

4 Die Präsidentin bzw. der Präsident, bei deren Verhinderung ein ande-
res von der Geschäftsleitung bezeichnetes Mitglied der Geschäfts-
leitung, führt den Vorsitz.

5 Weitere Durchführungsbestimmungen sowie die Entschädigung der 
Basisdelegierten für ihre Arbeit im Zentralvorstand werden in einem 
separaten Zentralvorstands Reglement geregelt. Dieses muss von der 
Delegiertenversammlung genehmigt werden.
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Art. 33 Aufgaben und Kompetenzen

Der Zentralvorstand hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:
1.  Beschluss gewerkschaftspolitischer Kampagnen sowie Koordina-

tion der Bewegungsführung und Vertragspolitik unter Berücksichti-
gung der Autonomie der Branchen;

2.  Beschluss strategischer Zielsetzungen im Rahmen der Schwer-
punktkampagnenplanung auf Antrag der GL-RS;

3.  Stellungnahme zu aktuellen Fragen der Gewerkschaftspolitik;
4.  Erstellung der Jahresziele, der Jahresrechnung und des Budgets

zuhanden der Delegiertenversammlung;
5.  Abnahme des jährlichen Geschäftsberichtes der Geschäftsleitung

mit den wichtigsten Kennzahlen sowie des Tätigkeitsberichtes der
GL-RS;

6.  Berichterstattung an die Delegiertenversammlung zwischen zwei
Kongressen über erledigte und unerledigte Kongressbeschlüsse;

7.  Ratifikation von Gesamtarbeitsverträgen gemäss Art. 15 Abs. 2;
8.  Beschlussfassung über die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen-

den Reglemente sowie über Vereinbarungen gemäss Art. 15 Abs.
4;

9.  Beschlussfassung über die Bildung oder Aufhebung von Sektio-
nen;

10.  Festlegung der Grundsätze der Personalpolitik der Unia und Ent-
scheid über Lohnpolitik für die Mitglieder der Geschäftsleitung im
Rahmen des Lohnsystems;

11.  Wahl der Mitglieder des Zentralvorstandes in der Mandatsprü-
fungskommission gemäss Art. 24 und Art. 27;

12.  Wahl der Unia-Vertreter:innen für die SGB Delegiertenversamm-
lung und den SGB Kongress;

13.  Vorschläge von Personen als Mitglieder der Beschwerdekommissi-
on und Vorschlag einer Revisionsstelle z. Hd. der Delegiertenver-
sammlung;

14.  Verabschiedung eigener Anträge und Behandlung von Anträgen
der Regionen, Sektoren und Interessengruppen zuhanden des
SGB-Kongresses;

15.  Beschluss über die Ablehnung (Art. 5) und den Ausschluss (Art.
10) von Mitgliedern;

16.  Beschluss über den Entzug des Vertretungsrechts gemäss Art. 24
und Art. 27;

17.  Alle weiteren ihm durch die Statuten oder Reglemente zugewiese-
nen Aufgaben.
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G. Geschäftsleitung (GL)

Art. 34 Zusammensetzung und Organisation

1 Die Geschäftsleitung (GL) ist das Geschäftsführungs- und Vertre-
tungsorgan der Unia.

2 Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus:
der Präsidentin oder dem Präsidenten bzw. dem Co-Präsidium      
der/dem Finanzverantwortlichen und
den weiteren vom Kongress gewählten Mitgliedern (Art. 26 Abs. 1 
Ziff. 9).

3 Die Geschäftsleitung konstituiert sich, soweit nicht vom Kongress 
bestimmt, selbst. Sie erstattet der Delegiertenversammlung Bericht. 
Sie bestimmt die für die Unia zeichnungsberechtigten Personen. Die 
Zeichnungsberechtigung wird nur kollektiv zu zweien eingeräumt.

4 Die Personalverantwortung innerhalb der Geschäftsleitung liegt bei 
der Präsidentin oder dem Präsidenten.

Art. 35 Zuständigkeiten

1 Die Geschäftsleitung ist die operative Exekutive der Unia. Sie ist für 
die laufenden Geschäfte der Unia und – zusammen mit den übrigen 
Mitgliedern des Zentralvorstandes – die ordnungsgemässe Durchfüh-
rung der Beschlüsse des Kongresses und der Delegiertenversamm-
lung sowie der Entscheide des Zentralvorstandes verantwortlich.

2 Sie ist verantwortlich für die regelmässige Diskussion über die strate-
gische Entwicklung der Unia sowie dafür, dass Zielvereinbarungspro-
zesse in der ganzen Organisation durchgeführt werden, und zuständig 
für die Vorbereitung der Entscheide der GL-RS, des ZV, der DV und 
des Kongresses sowie für die Verbreitung aller notwendigen Informa-
tionen innerhalb der Unia und nach aussen.

3 Sie vertritt die Unia nach aussen, führt alle zentralen Dienste und ist 
für alle nicht einem anderen Organ übertragenen Aufgaben zuständig. 
Sie ist zu allen für die Vermögensverwaltung und die Administration 
notwendigen Rechtshandlungen ermächtigt, insbesondere auch zum 
Kauf und Verkauf sowie zur hypothekarischen Belastung von Liegen-
schaften. Die Geschäftsleitung entscheidet über alle Beteiligungen 
der Unia an Unternehmen, Genossenschaften und legt diesbezüglich 
dem Zentralvorstand Rechenschaft ab.

4 Sie überwacht die Tätigkeit der sektoralen, regionalen und der Inter-
essengruppen-Gremien und Instanzen sowie der GL-RS auf ihre Über-
einstimmung mit den Statuten, Reglementen und den Beschlüssen 
der Delegiertenversammlung und des Zentralvorstandes und ist zum 
Abschluss von Vereinbarungen zur Durchführung von Gesamtarbeits-
verträgen im Sinne von Art. 357b des Obligationenrechts befugt (Art. 
15 Abs. 4).
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5 Sie koordiniert die Aufgabenerfüllung zwischen Sektoren und Regio-
nen und ist verantwortlich für die Umsetzung der Grundsätze der 
Personalpolitik auf allen Ebenen.

6 Die Geschäftsleitung stellt die Regiosekretär:innen auf Vorschlag der 
regionalen Delegiertenversammlung an und regelt deren Anstellungs-
bedingungen. Sie kann die Regiosekretär:innen nach Konsultation mit 
dem jeweiligen Regiovorstand auch wieder entlassen.

H. Geschäftsleitung und Regiosekretär:innen (GL-RS)

Art. 36 Zusammensetzung

Die Geschäftsleitung und die Regiosekretär:innen bilden das GL-RS 
Gremium. Die GL-RS ist die erweiterte operative Exekutive der 
Unia und koordiniert die operative Aufgabenerfüllung der Gesamt-
organisation. Der/die Präsidialsekretär:in und bei Bedarf weitere 
Verantwortungsträger:innen nehmen an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teil.

Art. 37 Aufgaben und Kompetenzen

Die GL-RS hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:
1. Operative Planung der Bewegungsführung in den Fokusbranchen

sowie in strategischen Aufbauprojekten und Antragsstellung ent-
sprechender Zielsetzungen an den Zentralvorstand.

2. Operative Planung der gewerkschaftspolitischen Schwerpunkt-
kampagnen und Antragsstellung entsprechender Zielsetzungen an
den Zentralvorstand.

3. Verantwortung für die Umsetzung der vom Zentralvorstand verab-
schiedeten Grundsätze der Personalpolitik auf allen Ebenen;
Verabschiedung der allgemeinen Arbeitsbedingungen unter Berück-
sichtigung der Mitbestimmungsrechte des Personals.

4. Festlegung der gemeinsamen Arbeitsprozesse von Sektoren,
Regionen und zentralen Abteilungen.

5. Vorberatung der Jahresziele, der Jahresrechnung und des Budgets
zuhanden des Zentralvorstandes.

Art. 38 Grundsätze für Abstimmungen

In der Regel entscheidet die GL-RS mit einfachem Mehr. Wenn mindes-
tens drei Mitglieder der GL-RS dies beantragen, sind Abstimmungen 
gemäss dem Prinzip des doppelten Mehrs durchzuführen. In diesem Fall 
ist für einen Beschluss sowohl eine Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den GL-Mitglieder als auch eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Regiosekretär:innen nötig.



22

I. Sektoren und Branchen

Art. 39 Zusammensetzung

1 Die Unia ist in Sektoren eingeteilt.
2 Die Zahl der Sektoren und die Einzelheiten der Einteilung werden von 

der Delegiertenversammlung auf Antrag der betroffenen Sektoren im 
Organisationsreglement festgelegt.

3 Die Sektoren arbeiten zusammen und koordinieren ihre Kampagnen-
aktivitäten.

Art. 40 Organisation

1 Jeder Sektor legt seine Organisation im Rahmen der Unia-Statuten 
und Reglemente selbst fest. Das Sektorreglement regelt im Rahmen 
des Organisationsreglements auch die Grundzüge der Organisation 
der Branchen. Die entsprechenden Reglemente bedürfen der Geneh-
migung durch den Zentralvorstand.

2 Jeder Sektor hat eine nationale Sektor-Delegiertenversammlung (Sek-
tor-DV).

4 Die Delegierten sollen die beteiligten Branchen- und Betriebsgruppen 
respektive die Regionen nach ihrer Mitgliederstärke repräsentieren.

5 Die Delegiertenversammlung kann im Organisationsreglement weitere 
Anforderungen an die Sektor- und Branchenorganisation festlegen.

Art. 41 Aufgaben

1 Die jeweilige Sektor-DV schlägt Kandidat:innen zur Wahl in die 
Geschäftsleitung vor, wählt die Mitglieder der Sektorleitung sowie die 
Sektor-Delegierten für den Kongress und die Delegiertenversammlung 
und nominiert die Delegierten sowie deren Stellvertreter:innen für den 
Zentralvorstand (Art. 32 Abs. 1).

2 Die in den Zentralvorstand und in die Leitung des Sektors gewählten 
Vertreter:innen berichten an der Delegiertenversammlung des Sek-
tors regelmässig über ihre Aktivitäten.

3 Falls die Geschäftsleitung die Sektorleitungsverantwortung einem 
Geschäftsleitungsmitglied zuweist, dessen Kandidatur am Kongress 
vorgängig nicht von der betreffenden Sektor-DV unterstützt worden 
war, bedarf dies der Ratifizierung durch die Sektor-DV. Verweigert die 
Sektor-DV die Ratifizierung, muss ihr ein anderer Vorschlag unterbrei-
tet werden.

4 Die Sektor-DV legt die Tätigkeitsschwerpunkte der Sektorleitung fest 
und beschliesst über Anträge an die zentralen Organe der Unia. Im 
Übrigen erfüllen die Sektoren und Branchen keine anderen Aufgaben 
als solche, die mit der Regelung der Arbeitsbedingungen in ihrer Bran-
che, der Verhandlung, dem Abschluss und dem Vollzug von Gesamtar-
beitsverträgen zusammenhängen.
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J. Regionen und Sektionen

Art. 42 Regionseinteilung

1 Die Unia ist in Regionen eingeteilt.
2 Die Zahl der Regionen und die Einzelheiten der Einteilung werden von 

der Delegiertenversammlung im Organisationsreglement festgelegt.

Art. 43 Organisation

1 Jede Region legt ihre Organisation im Rahmen der Unia-Statuten und 
der nationalen Reglemente selbst fest, wobei zwingend eine regiona-
le Delegiertenversammlung und ein Regiovorstand vorzusehen sind. 
Diese fällen strategische Entscheide namentlich zu gewerkschaftspo-
litischen Kampagnen und GAV, welche nur einzelne Regionen betref-
fen und darum in deren Kompetenz liegen. Die entsprechenden Regle-
mente bedürfen der Genehmigung durch den Zentralvorstand.

2 Die Delegiertenversammlung und der Regionalvorstand sind so 
zusammengesetzt, dass antragsberechtigte Organe Einsitz haben.

3 Für die Organisation der professionellen Arbeit in den Regionen ist 
eine aus professionellen Führungspersonen zusammengesetzte 
Geschäftsleitung zuständig. Ihre Mitglieder werden durch den/die 
Regiosekretär:in angestellt und von einem regionalen Milizgremium 
ratifiziert.

4 Einzelheiten der Organisation regelt die Delegiertenversammlung im 
Organisationsreglement.

Art. 44 Aufgaben

1 Die Regionen mit ihren Sektionen sind verantwortlich für die Umset-
zung der Ziele der Unia und der Region in ihrem Gebiet.

2 Die Delegierten der Regionen für den Kongress und die nationale 
Delegiertenversammlung sowie die Kandidat:innen für den Zentralvor-
stand und die jeweiligen Stellvertreter:innen werden von den regiona-
len Delegiertenversammlungen gewählt bzw. nominiert. Die Vorschlä-
ge der Sektionen werden so weit als möglich berücksichtigt.

3 Die Regio-DV schlagen im Hinblick auf eine Erstanstellung und 
danach einmal pro Kongressperiode eine/n Regiosekretär:in für die 
Anstellung durch die Geschäftsleitung vor. Die Regionalvertreter:innen 
gemäss Art. 32 Abs. 1 schlagen sie zur Wahl in den Zentralvorstand 
vor.

4 Die Regio-DV beschliesst über Anträge an die zentralen Organe der 
Unia.

5 Weitere Aufgaben der Regionen werden von der Delegiertenversamm-
lung im Organisationsreglement festgelegt.
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Art. 45 Sektionen

1 Regionen sind in der Regel in Sektionen aufgeteilt. Der Beschluss 
zur Bildung neuer oder Aufhebung bestehender Sektionen bedarf der 
Genehmigung durch den Zentralvorstand.

2 Die Sektionen sind verantwortlich für die Umsetzung der Unia-Ziele in 
ihrem Gebiet und die Betreuung der Mitglieder.

3 Die Region hat in ihrem Organisationsreglement den Sektionen Aufga-
ben und die zu deren Erfüllung notwendigen Mittel zuzuweisen.

4 Wo die Bildung von Sektionen nicht sinnvoll ist und deshalb nicht vor-
genommen wird, kommen sämtliche Aufgaben und Kompetenzen, die 
in den Statuten und Reglementen den Sektionen zugeordnet werden, 
der Region zu.

5 Einzelheiten der Organisation der Sektionen regelt die Delegiertenver-
sammlung im Organisationsreglement.

K. Interessengruppen

Art. 46 Zusammensetzung

1 In der Unia bestehen die folgenden Interessengruppen:
      Frauen
      Jugend
      Migrant:innen
      Rentner:innen

2 Die Kriterien der Mitgliedschaft werden von der Delegiertenversamm-
lung im Organisationsreglement geregelt.

Art. 47 Organisation

1 Jede Interessengruppe legt ihre Organisation im Rahmen der Unia-
Statuten und der übergeordneten Reglemente selbst fest, wobei 
jede Interessengruppe eine Interessengruppenkonferenz bildet. Die 
entsprechenden Reglemente bedürfen der Genehmigung durch den 
Zentralvorstand.

2 Einzelheiten der Einteilung und der zwingend einzuhaltenden Organi-
sationsstrukturen regelt die Delegiertenversammlung im Organisati-
onsreglement.
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Art. 48 Aufgaben

1 Die Interessengruppen haben den Zweck, die besonderen Interessen 
ihrer Mitglieder in der Unia auszudrücken und den Gremien der Unia 
zweckmässige Vorkehrungen zur Verbesserung der rechtlichen, wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Situation ihrer Mitglieder vorzu-
schlagen.

2 Die Interessengruppen bilden auf nationaler Ebene das Wahlorgan für 
ihre Delegationen im Kongress und in der Delegiertenversammlung, 
auf sektionaler und regionaler Ebene das Wahlorgan für die durch die 
jeweiligen Reglemente bestimmten Gremien.

3 Die Interessengruppenkonferenzen schlagen die Vertreter gemäss 
Art. 32 Abs. 1 zur Wahl in den Zentralvorstand vor.

L. Revisionsstelle

Art. 49 Revisionsstelle

Die externe Revisionsstelle prüft die ordnungsgemässe Buchführung der 
Gesamtorganisation, einschliesslich der Regionen, regelmässig. Sie hat 
der Delegiertenversammlung Bericht zu erstatten.
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VII. Rechnungsführung und Verwaltung
Art. 50 Grundsätze

1 Die Geschäftsleitung erlässt Weisungen für die Rechnungsführung 
und Vermögensverwaltung. Sie legt der Delegiertenversammlung jähr-
lich die Jahresrechnung und das Budget zur Abnahme vor.

2 Im Organisationsreglement werden die Anteile aus den Beitragsein-
nahmen und den übrigen Erträgen festgelegt, die den Sektoren und 
den Regionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen werden.

Art. 51 Haftung

Eine persönliche Haftung der Gewerkschaftsmitglieder für die Verbind-
lichkeiten der Unia ist ausgeschlossen. Diese haftet allein mit ihrem 
Vermögen. Der jährliche Mitgliederbeitrag (inklusive allfällige Extrabeiträ-
ge) darf Fr. 800.– nicht übersteigen.

VIII. Schlussbestimmungen
Art. 52 Besondere Statutenänderungen und Auflösung der Unia

1 Die Auflösung der Unia kann – unter Vorbehalt von Abs. 2 dieses Arti-
kels – nur durch Beschluss eines eigens zu diesem Zweck einberufe-
nen Kongresses erfolgen und nur, wenn mindestens zwei Drittel der 
stimmberechtigten Delegierten der Auflösung zustimmen.

2 Die Bestimmungen der Statuten, die die Sektoren und ihre Kompeten-
zen betreffen (Art. 8, Art. 15, Art. 39 bis Art. 41) können nur geändert 
werden, wenn zwei Drittel der stimmberechtigten Delegierten der Sta-
tutenänderung zustimmen.

3 Für die Fusion der Unia mit einer anderen Organisation ist die Zustim-
mung des Kongresses erforderlich.

4 Mit dem Beschluss über die Auflösung ist gleichzeitig über die Ver-
wendung des Vermögens zu befinden. Im Falle einer Auflösung ist 
ein allenfalls noch übrigbleibendes Vermögen an gemeinnützige 
Organisationen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung mit Sitz in 
der Schweiz zuzuweisen. Eine Verteilung an die Mitglieder ist ausge-
schlossen.

Art. 53 Massgebende Sprachversion

Bei Differenzen in der Abfassung und Auslegung der in Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch abgefassten Statuten ist der deutsche Text mass-
gebend.
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Art. 54 Inkrafttreten

Die Gründungsstatuten traten am 1. Januar 2005 In Kraft. 

Statutenänderungen wurden an folgenden Kongressen beschlossen: 
11. Oktober 2008, Lugano, ordentlicher Kongress
4. Dezember 2010, Lausanne, ausserordentlicher Kongress
31. März 2012, Bern, ausserordentlicher Kongress
29. Oktober 2016, Genf, ordentlicher Kongress
26. Februar 2022, Biel, ordentlicher Kongress
21. Oktober 2023, Bern, ausserordentlicher Kongress

Die vorliegenden Statuten ersetzen alle vorangehenden Versionen. 
Sie treten per sofort in Kraft, ausser die Artikel Nr. 32, 33, 36, 37, 38, 
43 und 44, welche per 1. Juli 2024 Gültigkeit erlangen. Bis zum 30. 
Juni 2024 bleiben demzufolge die Artikel Nr. 31, 32, 34a, 39 und 40 
der alten Statuten von März 2022 in Kraft.
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